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Liebe Leserin

Lieber Leser

«Disney Boycott Switzerland» war in einer der

letzten Ausgaben von «Variety» zu lesen. Was dem

amerikanischen Fachblatt für Film, Fernsehen und

Showbusiness immerhin eine Schlagzeile auf der

Titelseite wert war, ist das bisherige Ergebnis einer

Auseinandersetzung um die Frage, ob in den

Vereinigten Staaten entschieden werden kann, wer die

Filme der bekannten Disney/Touchstone-Produktion

in der Schweiz verleihen darf. Letztes Jahr nämlich

hat Disney/Touchstone das Recht zur weltweiten

Auswertung ihrer Produktionen dem amerikanischen

Filmgiganten Warner Bros, übertragen. Da diese

Firma als vom Mutterhaus abhängiger Verleiher

auch in der Schweiz tätig ist, liess Warner Bros,

mitteilen, Filme aus der Disney/Touchstone-Produktion

würden inskünftig durch sie verliehen.

Was offenbar überall, wo Warner in der weiten

Welt tätig ist, ohne Murren akzeptiert wurde, ist in

der Schweiz nicht einfach hingenommen worden.

Der Grund dafür liegt auf der Hand. Seit 1934 die

Parkfilm SA in Genf erstmals einen Walt-Disney-

Film ins Verleihprogramm aufgenommen hat,

konzentriert sich dieser unabhängige Verleih auf die

Auswertung dieser Filme. Der Parkfilm die Disney-

Staffel wegzunehmen, wie dies Warner Bros,

beabsichtigt, würde vermutlich das Ende dieser

traditionsreichen Verleihfirma bedeuten. Wer weiss, wie

hart die Bräuche im Filmbusiness auch in der

Schweiz sind, kann sich leicht vorstellen, dass es

in dieser Sache um mehr als bloss die Rettung

eines unabhängigen Filmverleihers geht. Sollte wirklich

eine amerikanische Firma abschliessend festlegen

können, wer welche Filme in der Schweiz

verleiht, dann wäre es um die Unabhängigkeit und die

Selbständigkeit des schweizerischen Filmwesens,

wie sie in Artikel 9 des Bundesgesetzes postuliert

werden, geschehen. Die Befürchtung um eine

kulturelle Fremdbestimmung im Filmwesen ist es also,

die den Widerstand gegen das Ansinnen der Warner

Bros, geweckt hat. Diesem haben sich denn

nicht nur der Schweizerische Verleiherverband und

der Schweizerische Lichtspieltheater-Verband als

direkt Betroffene, sondern auch die Sektion Film

des Bundesamtes für Kulturpflege und die Eidg.

Filmkommission angeschlossen.

Als Massnahme zur Verhinderung der

Übernahme des Disney/Touchstone-Pakets durch Warner

hat der Bund aufgrund des Filmgesetzes, das

die Einfuhr von Spielfilmen über die Zuteilung von

Kontingenten regelt, das Kontingent des amerikanischen

Verleihers von bisher 25 auf 15 Einheiten im

Jahr 1988 reduziert. Gleichzeitig wurde die Erteilung

des Kontingents mit der Auflage verbunden,

dass Warner für Filme der Disney/Touchstone-Produktion

keine Einfuhrbewilligung erhält. Das ist

insofern eine angemessene Massnahme, weil sie der

Warner Bros., die in den letzten Jahren nie mehr

als 16 Einheiten ihres Kontingentes genutzt hat,

eine ungehinderte Weiterführung ihrer Verleihtätigkeit

im bisherigen Umfang erlaubt.

Den Aufstand im Zwergstaat Schweiz gegen das

Geschäftsgebahren der Warner Bros, und den

klammheimlichen Versuch kultureller Kolonisation

nach dem Prinzip der Salamitaktik, mochten ihrerseits

nun auch die Amerikaner nicht hinnehmen.

Gleich mit einer Viererdelegation, der auch Marc

M.Spiegel von der mächtigen US-Motion-Picture

Export angehörte, marschierten sie beim in dieser

Sache zuständigen Chef des Departementes des

Innern, Bundesrat Cotti, auf. Dieser allerdings blieb

hart. Jetzt strebt Warner einen Verwaltungsgerichtsentscheid

an, und Disney/Touchstone boykottiert

die Schweiz mit ihren Filmen bis auf weiteres.

Dagobert Duck hat wieder einmal zugeschlagen.

Mit freundlichen Grössen
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